
Informationen zur Allgemeinverfügung betreffend die Beschränkung der sozialen 
Kontakte 

Information/Anweisung für 

die Unterbringung von Personen aus gewerblichen Gründen  

 

Mit der 1.Änderung zur Allgemeinverfügung des Landkreises Vechta  
zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der 
Corona-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises Vechta vom 18.03.2020 wurde den 
Betreibern von Beherbergungsstätten und vergleichbaren Angeboten, von  Hotels, 
Campingplätzen, Wohnmobilplätzen sowie von privaten und gewerblichen Vermietern 
von Ferienwohnungen, von Ferienzimmern, von Übernachtungs- und 
Schlafgelegenheiten und vergleichbaren Angeboten untersagt, Personen zu touristischen 
Zwecken zu beherbergen.  

Die Unterbringung von Personen aus gewerblichen Gründen wurde hiervon 
ausgenommen.  

In Umsetzung der mir vorgelegten fachaufsichtlichen Hinweise des Landes 
Niedersachsen gebe ich zur Unterbringung von Personen aus gewerblichen Gründen 
hierzu folgende Erläuterungen: 

 Die Unternehmen oder landwirtschaftlichen Betriebe, die Personen beschäftigen, 
die in Sammelunterkünften, betriebseigenen oder angemieteten Unterkünften 
untergebracht sind, haben sicherzustellen, dass die Beschäftigten auf die aktuell 
geltenden Hygieneregeln hingewiesen werden und auch verstanden haben. Die 
Unternehmen haben die Einhaltung der Hygieneregeln regelmäßig zu überprüfen 
und zu dokumentieren. 

 

 Hierzu wurden der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Infografiken 
und Piktogramme mit den wichtigsten Hygienehinweisen herausgegeben. Diese 
sind in mehreren Sprachen verfügbar und unter www.bzga.de abrufbar. Die 
Infografiken sind in allen Unterkünften gut sichtbar und für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner zugänglich ausgehängt werden, um die Hygienemaßnahmen in 
den Unterkünften zu verstärken. 

 

 Eine Unterbringung soll möglichst nur in Einzelzimmern erfolgen, Küche und Bad 
sind als Gemeinschaftseinrichtung so zu nutzen, dass eine ausreichende Distanz 
zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleistet ist. 

 

 

 

  



Allgemeine Hygieneregeln 

 
 Abstand halten beim Husten und Niesen, dabei Armbeuge vor Mund und Nase halten 

 

 die Hände regelmäßig mit Wasser und Seife waschen 

 

 Berührungen von Augen, Nase und Mund vermeiden 
 

 Vermeiden Sie den Kontakt zu offensichtlich erkrankten Personen 
 

 Verzichten Sie auf das Händeschütteln zur Begrüßung und Verabschiedung 

 


